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Sortretriing der amtlichen Krtcannlmad 'iing ':ii aus dem iriis « Slstt

Bekanntmachuna
Nr . W I. 1771 5 . 17 . K . R . A .

tktkeWd Beschloß»Ä»k uni) Veftiiichserhedu«z der deuischeii Lchosschitu«j>deo
Sei de» deutsche« Kerdeme».

... Nachstehende Bekanntmachung wird aut Er¬
suchen des Königlichen Kriegsmiitistertums hiermit,
-zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Be¬
merken, das ;, soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt lind , jede
Zuwiderhandlung gegen die Peichlagnahnievar-
icfmfteit nach § 6 sder Bekanntmmhungeit über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf in ' der Fassung
vom 26 . April 1917 (Reichs -Gesenbl . 3 . 376 *)
und jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht
und Pflicht zur Führung eines Lagerbuchs nach
8 5 der Bekanntmachungen über Borratserhebun¬
gen vom 2.  Februar 1915 ; vom 3 September
1915 und vom 21 .Oktober 1915 (Reichs - Gesetz-
blatt Seite 54 . 549 und >684 l**) bestraft wird.
Änch kann der Betrieb des .Handelsgewerbes ge-
lnäst der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzu-
dexläfftger Personen vom Handel vom 23 Sep-
kember 19l5 (Reichs -Gesetzbl . S . ß1*3 * unterlagt
tverden.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Bkark wird , sofern
?>cht nach allgemetnen Strafgesetzen höhere Stra-
icu verivickt sind , bestraft:
1. . . . . . .
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand

beisei,eschafft , beschädigt oder zerstört , verwendet,
»erkauft oder kauft oder ein anderes Beränße
längs oder Erwerbsgeschäft über ihn abschliestt:

f.  kver der Verpflichtung , die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pjleglich zu be
Handel,,, ztiwidorhandelt;

4 wer Den erlassenen Ausführungsbestimmungen
zuwider handelt

i ^ Wer vorsätzlich die Auskunft,  zu der
s auf Grund ojeser Verordnung verpflichtet ist-
hast in der gesetzten Frist erteilt vder wissentlich
^richtige oder unvollständige Angaben macht/
, ' w mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
mt Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft;
"m, können Vorräte , die verschwiegen sind , >»t

für dem Staate verfallen erklärt iveroen
^eniy wird bestraft , wer vorsätzlich die vorge
mriebenen Lagerbücher einzmichten oder zu führen
'vterläst,.

7̂ er fahrlässig die Auskunft, zu der er auf
^rstnd dieser Verordnung verpflichtet ist, , nicht in
»ist. .̂ b' tzten Frist erteilt vder unrichtige wdcr
Avollständige Angaben macht , wird mit Geld-

bis zu dreitaniend Mark oder im llnver
l' vgensialle mit Gefängnis bis zu fechs Monaten
w **»! Ebenso wird bestraft , wer fahrlässig die
. . rge,ch^ xbe,ren Laaerbücher «inzurichken ober zu
^ »ren unterläßt.

vom 1. Juli 1917.

Kürz
.Deut

scher -
Wo !!

kltrag"
genannt

§ 1.

Bon de, Be -anutnmchung betroffene Gegenstünde.
Von dieser Bekanntmachung wer

seit betroffen : Der gesamte Wollet -
trag der deutschen Schafschuren und
das gesamte Wvllgefülle bei den
üentfcheu Gerbereien (auch daö Wölb
gefälle von ausländischen Fellen ),
gleichviel , ob die Wolle sich auf den
Schafen , bei den SchafHaltern oder
an sonstigen Stellen besindel.

Ausgenommen von der Bekanntmachung find
diejenigeii Vorräte an Wolle , welche i»t Eigentum
der Krtegswollbedarf - Aktiengesellschaf !, Berlin
SW . 48 , Verl . Hedemamtstr . 3 , stehen

Beschlagnahme.
Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen

Gegenstände werden hiermit beschlagnahmt , soweit
sich nicht aus den nachfolgenden Bestimmungen
Ausnahmen ergeben.

Wirkung der Michlagnahine.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung , das; die

Vornahme vo » Veränderungen an den von ihr be-
rührlegi Gegenständen verboten ist und rechts-
geschäftliche Verfügungen über diese nichtig sind.
Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Ber-
Verfügungen gleich , die im Wege der Zwangsvoll¬
streckung oder Arrestvollziehung erfolgen . Trotz
der Beschlagnahme sind alle Veränderungen und
Verfügungen zulässig , die mit bejotrdecer Zustim¬
mung der striegs - Nvhstoff -Ableilung des königlich
Preußischen Kriegsnnnisteriums oder aus Grund
der nachfolgenden Bestimmungen erfolgen

8 4.
Schnrrrlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist das Scheren der
Sehaie erlaubt , sofern es nichlt zu einer früheren
als der in anderen Jahren übliche » Zeil geiclnebl.

8 5.
Wascherlanvins.

Trvp der Beschlagnahme ist innechalv 12 Wochen
nach dem Scheren oder Fallen die Ablieferung
der Wolle an folgende Firmen:
1. Bremer Wollkämmerei , Blumeuchal, . Provinz

Hannover,

2.  Boll -Wäscherei und -Kämmerei , Hannover-
T obren,

3. Leipziger Wollkänunerei , Leipzig Berliner
Bahnhof ) ,

1. Hamburger Wollkämmerei , Wilhelmsburg a T.
Elbe

zum Zwecke des Wafchens geslaltei.
Tie Erlaubnis , die Wollen an die vorstehend

Firmen abzuliesern , wird mit der Maßgabe er¬
teilt , daß die Kriegs Rohstoff -Abteilung des König¬
lich Preußischen Kriegsministeriums das Recht hat,
anznordnen , das; die bei einer der vorbezeichneiten
Firmen eingelieferten Wallen an eine andere der
vorbezrichneten Firmen öder an die Firmen:

Bremer Wollwäscherei , Lesum bei Bremen,
Kirchhainer Wollwäscherei , G . ni . V. D „ Kirche

Hain , N . L .,
Deutsche Wollenkfettung A .- G ., Oberheinssors

bei Rejchenbach i . .B .,
Wollwäscherei und Karbonifieranftalt Muhütt,,

Gebr . Lenk , Renhütte bei Lengenfekd i. V.
.zum Aaschen weitergesandt werben.

Durch eine derartige Anordnung der Krkegs-
Aohstoff - Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministertunis entstehen dein Einlieserer der
Wolle keine besonderen Kosten.

Die Wäsche der Wolle bet den vorbezeichneten
Firmett erfolgt zu folgenden , von der Heeres¬
verwaltung ihnen vorgeschriebenen Bedingungen:
t . Die Wolle ist frei nächste Bahnstation ihres

Lagerorles zu senden.
2. Die Firmen sind verpflichtet , das Waschen de:

Wolle zu den Sätzen von 0,475 Mt . für 1 kg
aus gewaschenes Gewicht gerechnet , eit,schließlich
Sortierung bis zu 20 v. H . Unter - und Ae den-
sorten , und 0,05 Ms . für 1 kg Zuschlag auf.
gewaschenes Gewicht gerechnet , bei Sortierung
über 20 v. H . Unter - und Rebensorte » bei

sofortiger Barzahlung ohne jeden Abzug zu be¬
wirken . Die Wolle ist gut verpackt einzu-
liesern.

3. Der Waichlohn ist v.c>> Ubliefernng der fertig
gewaschetM Wolle zu erstatten.

4. Die Firnten sind verpflichtet , die Wolle binnen
8 Wochen nach Eiitliesemnig fett frei , das heißt
mit einem bei der Analyse kestge stell len Fett¬
gehall von höchstens 1 v . »I ., zu waschen nust
das Verlaussgewicht aus einen Feuchltgk
gehalt von M v . H > loirvtltonkLcr -festMstelle . .



Die Firmen unterstellen der dauernden lieber-
warhung durch die KriegsRohstaff - Abteilung des
Königlich Preußischen KriegKministeriui » s.

8 k.
Peräußei uiigse , laubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist dje 'Veräußerung'
und Lieferung der Wolle vor ihrer Einlieferung
bei einer der im 8 5 genannten Firmen oder
innerhalb 10 Wochen nach ihrer Einlieserung all¬
gemein erlaubt , mit Ausnahme der Veräußerung
äder Lieferung an Verarbeiter.

Die Kriegswollbedarf - Äktieugeseltschaft in Berlin
SW . 18 , Verl . Hedemannstr . 3 , nimmt Angebote
von Schafhaltern nur bei einer Menge von min-
oestens 1000 kg Rohwolle .und von Richtschas-
halrern nur bei einer Menge von nnnoestens
7000 kg Rohwolle entgegen.

Die Kriegswollbevars - AktiengesellsckafI stellt
über jede an sie veräußerte Menge der beschlag¬
nahmten Wolle eine Empfangsbescheinigung aus.

§ 7.
Uebernahmepreis.

Die Lriegmvollbeoarf - Aktiengesellschaft i » Berlin
SW . 18 , Verl , hedemannstr . "3 , wird für das
nach , § 5 festgrstellte Verkaufsgewicht reingewasche¬
ner Wolle dem Verkäufer folgenden Uebernabme-
vreis zahlen:

A) soweit er Schashalter ist
a ) für Schurwollen , welche vor oem 1 . Mai

1917 geschoren worben sind , sochtie für alle
Gerberwollen , welche vor dem 1 . Mai 1917

vom Fell ab ^ etöst worden sind , einen ani I
Grundlage der Bekanntmachung über die
Höchstpreise für Wolle und Wollwaren vom
22 . Dezember 1914 für gewaschene Wplle
seftgcstellten Uebernahmepreis:

b)  für Schurwollen , welche nach dem 30 . April
1917 geschoren worden sind , sowie für alle
Gerberwollen , welche nach dem 30 . April
1917 in Deutschland vom Fell abgelüst wor¬
den sind , eineil aus Grund nachstehender Ein¬
teilung festgestellten Uebernahmepreis:

Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums , Berlin SW . 48 , Bexl . Hede-
niannitr . 10 , mit der Aufschrift „ Berrisifr Woll-
nieldnng " versehen , zu erstatten.

8 9.

Mrldepflichtige Personen.
Zur Meldung verpflichtet sind:

1. alle Personen , welche. Gegenstände der im 8 >
bezcichnetcn Art im Getvahrsam haben oder aus
Anlaß ihres Handelsbetriebes oder sonst des
Erwerbs wegen kauie » oder verkaufen;

2.  gewerbliche Unternehmer , in deren Betrieben 1 mit Ausnahme der Kosten des Gefäßes sowie die

Verkauft der Erzeuger in Mengen zu 5 Kilo¬
gramm unmittelbar an Verbraucher , so darf der
Preis für Seim - und Preßhonia vis aus 2 Mk..
für andere Honigarten bis auf! 3 Mk . für i/2'
Kilogramm erhöht werden.

Die Landeszentralbehörden können niedrigere als
die im Abs . 1 und 2 bestimmten Höchstpreise
festsetzcn.

8 2.
Der Preis für ausländischen Honig dmf die

im tz 1, Abi . l , Satz 2, festgesetzten Preise
nicht übersteigen . ^ > »

8 3.
Der Preis schließt oje aioften der Verpackung

AAAA . . Feinheit . . . 15,75 Mark
AAA . . . . 14 75
AA . . . . 13.75 „
A . . 13 00
A f»i§ B . . . , . . 12,25 „
B . . . „ . . 11,50 ,.
Bbi * C . . « . J 10,75 „
C . . . . 9 95
C hia D . . . . . 9,05 „
D . . . . 8,15 „
Dbi ? E . . . . . 7.25
E . . . . 6,45

für 1 kg geivaschener Wolle einschließlich
Waschlohn. Im übrigen gelten bezüglich der
Wäsche der Wolle die Bedingungen des 8 5
dieser Bekanntmachung.

8 ) soweit er nicht Schashalter ist,
den geniäß den rmter A, a und b getroffenen
Bestimmungen festgestellten Uebernahitiepreis ;

.. i, zuzüglich . 2 v. H . in dem unter a , und zu- ,
füglich 3 v . H. in de »t unter b vorgesehenen
Falle.

Die Kriegswollbedari - Aktieitgesellschaft setzt die
von ihr zu zahlenden Preise unter Zuziehung
einer Sachverständigenkomutission fest. Tie wird
auf die von ihr zu gewährenden Preise vor end¬
gültiger Regelung eine Abschlagszahlung gewähren . j

jAnmerkung:  Es ist genau zu beachten , daß .
die Höchstpreise der Bekanntmachung vom 22 . De¬
zember 1914 , sowie die vorstehend festgesetzten
Uebecnahmepreise von der Kriegswollbedars - Akiien-
gescllschast höchstens iür die von der ^Bekannt¬
machung betroffenen Gegenstände erster Sorte ge¬
zahlt werden dürfen . t

Für mindere Arten >mrd die Kriegswollbedars - ^
Aktiengesellschaft entsprechend niedrigere Preise
zahlen.

8 8-
Meldepflicht und Mrldeitelle.

Soweit die von dieser Bekannt -̂
m a ch u n g betroffenen Gegenstände (8
1) nicht innerhalb der i in 8 5 b e stimm -
t e n Frist zum Waschen e i n g e l i e f ert
oder sticht innerhalb der im  8 6 be - ,
stim mten Frist an die K rie g sw o ll be¬
darf - Akti e n g e s ellsckaf t v er ä uß eLs
worden sind,  unterliegen sie einer Melde¬
pflicht.

Die Meldungen baden monatlich zu eriolgen
und siyd an das Webstosfmeldeamt der Kriegs-

solcke Gegenstände ertrugt oder verarbeitet wer
den , oder bei denen tickt solche unter Zoll¬
aussicht befinden:

3. Kommunen , öffentlich - rechtliche Körperschaften
und Verbünde.

8 . 10.
Stichtag und Meldefrist.

Zu melden ist her ani ersten Tage jedes Mo - ;
nass Stichtag < tatsächlich vorhandene Bestand an
meldcvflichtigcn Gegenständen . Die ^ Meldung ist
dis zum 25 - Tage eines iedcn Monats zu er¬
statten.

8 11.

Enteignung.
Diejenigen Mengen Wollen , die nicht innerhalb

der im 8 5 bestimmten Frist zum Waschen ein-
geliesert oder innerhalb der ine 8 0 bestimmten
Frist au die Kriegswollbedarf - Aktiengesellschaft ver-
äußert sind , werden enteignet werden.

8 12.
Freigabe.

Anträge aus Freigabe von Wolle können nach
ßlblelmnifg des Ankaufs der Wolle durch die
Kricgswollbedars -Aktieitgesellschaft in Berlin für
die abgelebnten Menge » gestelit werden.

Die sreigegebeneu Mengen sind gesondert von
Veit übrige » zu halte » .

Die Anträge sind unter genauer Angabe der
abgelehnte » Menge irnd Uebersendnng eines Mu¬
sters ) an die Kriegs -Rohstoff - Abteilung des .König¬
lich Preußischen Kriegsministeriums , Sektion W . I .,
Berlin SW . 48 , Bert Hedemannstr . 10 , zu rich¬
tet, , tvelche für die Entscheidung zuständig ist.

?(» Schafhalter kann anstelle der bisher auf
Antrag erfolgten Freigabe geringer Menge » aus
eigenem Besitz je nach der Menge der abge¬
lieferten Wolle ein Bezugsschein auf Wollgarne
zu angemessenen Preisen gegeben werden.

Die näheren Ausführungsbestimmungen werde»
ergehen.

8 13.

Anfragen und Anträge.
Alle aus die vorstehenden Anordnungen be¬

züglichen Anfragen und Anträge sind an die
Kriegs -Rohstoss -Abteilung des Königlich Preußi¬
schen Kriegsministeriums , Sektion W . I ., Berlin
SW . 48 , Verl . Hedemannstr . 10 , zu richten , urid
am Kopfe des Schreibens mit der Aufschrift „ Woll-
beschlagnahme " zu » ersehen.

8 >14.

Inkrafttreten.
Diese Bekanntmachung tritt am 1 . Juli 1817

in Kraft-
Die Bekanntmachung Nr . W . I . 1640/6 . 16.

K . R. A. wird durch diese Bekanntmachung ^ auf¬
gehoben.

Frankfurt a . M , den 1 . Juli 1917.
Stellv . Gkneraltonnmlttdo des 18. Armeetorps

Mainz , den 1 . Inst 1917.

'Das Gouvernement Ser Festung Mainz.

Verordnung
üb <r Höchstpreise für König.

Mi.»»« Cfcinii 1QI7 I uuv «uiuhuhicj |iuo ucjuyi / ir*

m #,Ä B « L . chm« -d -,!  LLL ' Z7 'l " ü » ? " «Maßnahmen zur Sicherung der Volkser ' tührung ! Bor,chntten zu i  und 2 ruzutalfen , a»wt
Mai 1916 (Reichs - Gesetzbl . S . 401)

Kosten der Versendung bis zur «Station des Ver¬
käufers (Bahn , Schiff oder Post ) ein . Der Ver-

' käuser ist aus. Verlangen des Käufers verpflichtet,
bas Gefäß binnen drei Monaien zu dem berech-

i ncten Preise zurückzunehmen. Falls das Gefäß
burch den Gebrauch gelitten hat , kann der Ber-

> käuser für die Ausnutzung eine angemessene Herab-
j setznng des Preises fordern.

8 4.
Unter Seimhonig im Sinne Vieser Verordnung

i ist oer durch Erhitzen der Waben gewonnene,
uw!er Prcßhonig der durch Ausvressen aus den
Wabenreste » gewonnene Honig zu verstehet ».

8 5.
Beiträge über Honig , die vor stein 30 . Juni

1947 zu höheren als den darin festgesetzten Prei¬
sen abgeschlossen sind , sind ilichtig , soweit die
Lieferung zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt ist.

.8 6.
Die in dieser Verordnung olber .auf Grund

dieser Verordnung festgesetzte» Preise sind Höchst-
prene , »i Sinne ves Gesetzes, betreffend Höchst¬
preise , von , 4. August 1914 in der Fassung der
Bekanntmachung voni 17 . Dezember 1914 (Rcichs-

j GesetztstS. 516), in Verbindung mit den Be-
i kanntmachungen vom 21 . Januar 1915 (Reichs-

Gesetzbl . 25 ) , 23 . März 1916 (Reichs - Gesetzbl.
S . 183 / und 22 . März 1917 (Reichs - Gesetzbl.

1 S . 253 ).
8 7.

Die Reichs -Znckerstetle kann »ach näherer Be-
stilninung ves Präsidenten des Kricgsernährungs-
amts Ausiiahmen von oen Vorschriften dieser Ver¬
ordnung erlassen.

8 8,
Diese Verordnung tritt mit dem 30 . Juni

1917 in Kraft-
Berlin , den 26 . Juni 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers . .
Dr . H el f fe ri ch.

Lekanntmackung
über den Absatz von Obft in Preuben.

Das Preußische Landesamt für Gemüse und
Obst , hat unter dem 3ü Juni 1917 die nach¬
stehende Bekanntmachung erlassen:

„Aus Grund der 88 12 und 15 , Absatz »»
per Bekanntmachung über die Errichtung von
Pressprüfungssteilen und die Versorgungsrcgelnng
vom 25 . September 1915 (Reichs -Gesetzbl . Lene
607 ) in per Fassung der Bekanntmachungen vom
4. November 1915 und vom 6. Juni 1916 (Reichs-
Gesetzbl . 1915 S . 728 und 1916 S . 673 ) tu Ver¬
bindung mir der preußischen Ausfuhr ungsänwel-
jung vom 1. März 1917 (M . d . I . VI b 36 . ) zur
Bekanntmachung über die Gründung einer Keichs-
stelle vo » Gemüse und Obst vom 18 . Mai 1916
(Reichs - Gesetzbl . S . 391 ), wird für das prenßl-
sche Staatsgebiet bestimmt : ,

1. Der Absatz von Obst an den Betriebsstatten
oer Erzeuger (Wirtschaftshöfe , Gärten , Bauman-
pslanzungen ) und in deren Nähe nnunttelbar an
Verbraucher (Großverbraucher und Klemver
brauchcr ) ist täglich »nr izi ve.n Morgenstunden
zwischen 6 utrd 8 Uhr gestattet . Auch dürfe«
innerhalb dieser Zeit an eine und dieselbe Per
son nicht mehr als zwei Psnnv Dost abgegeocn
werden.

2. Desgleichen ist es in Ortschaften (Srävte«
und Landgenmii,bei, / mit mehr als zehutaniew
Einwohnern verboten , int Kleinhanvelsverkehr ew
lchließiick, des Handels ini Umherziehm , an eiw
und dieselbe Person innerhalb des gleicheil Lage»
mehr als zwei Pfund Obst abzugeben.

3. Der Absatz an Obsthändler bleibt durch dü
^ vorstehenoen Vprschrisien unberührt . Jdder ^ Oo^
) Händler nlltß aber in der Lage sein,
' solcher ausznweisen.

4. Die Vorstände der Konintunaloervände
(Stadt - und Landkreise ) sind befugt , fur^ w®*

all-

vom 22 . Mai 1916 iReichs - Getetzbl . S.
wird verordnet:

8 1,
Der Preis für iuländische » Honig vacf , vor-

vehaltlich der Vorschrift in , Abs. 2, beim Ver¬
täute durch den Erzeuger hei Seim - und Preß-
honig 1,75 Mk ., bei anderen Honigarten 2,75 Mk.
für ’/i Kilogramm nicht übersteigen . Beim Ver¬
kaufe durch andere Personen darf der Preis für
Seim - unv Preßhonig 2,50 Ml ., für andere Honig-
arten 3,50 Mk . für V» Kckogramm nicht über¬
steigen.

gemein zu bestimmen , daß die zu 1 vorgcieb^
Verkaufszeit aus anoere Tagesstunden verleg ! uw
oie zu 2 vorgesehene Höchstinenge für einz«
Obstsorten anderweit festgesetzt wird.

5 . Mit Gefängnis bis ' zu sechs Monaten
mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark n»
belegt , wer den vorstehenden Anordnungen i
wider Obst absetzt oder erwirbt.

6 . Diese Bekanntmachung tritt mit dem
ihrer Bcrkünoung in Kraft"

Verantw. Schristleitung: I . L. Metz , RüdeshoUb
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